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Änderungsantrag  

der Fraktionen der CDU und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über die 

Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das  

Haushaltsjahr 2016 (Haushaltsgesetz 2016) in der Fassung der 

Beschlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses 

Drucksache 19/2662 zu Drucksache 19/2307 

         
Inhalt des Antrags: Leistungsprämien für Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter im Bereich der Hessischen 
Erstaufnahmeeinrichtung 

 
Einzelplan  17 Allgemeine Finanzverwaltung  
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge 
Buchungskreis: 2550 
 
  
  

 

Kameraler Haushalt: Beträge in EUR 

 

 Titel Zweckbestimmung von um auf 

 461 01 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben 0 +2.000.000 2.000.000 
 
 

 

 

 

Kameraler Haushaltsabschluss:  Beträge in EUR 

 

 Hauptgruppe von um auf 

 HG 4 0 "+"" 2.000.000 2.000.000 

 

Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 

 

       

  

  Drucksache 19/2884 
(zu Druc ksache 16/23073. Lesung2662  
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Folgender Haushaltsvermerk ist zu Titel 461 01 neu aufzunehmen: 

 

Die Mittel sind gesperrt. Das Nähere zur Inanspruchnahme der Mittel regelt das Ministerium der Finanzen. Dies 

umfasst auch die Gewährung zusätzlicher Produktabgeltung. 

 

Folgende Erläuterung ist zu Titel 461 01 neu aufzunehmen: 

 

Zentrale Veranschlagung von Leistungsprämien für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der 

Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge.  

 

 

Begründung des Änderungsantrags: 

 

Für die Umsetzung des Aktionsplans zur Integration von Flüchtlingen und Bewahrung des gesellschaftlichen 

Zusammenhalts werden die erforderlichen Mittel bereitgestellt. 

 

Der Zustrom an Flüchtlingen bringt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den 

Erstaufnahmeeinrichtungen eine besondere Belastung mit sich. Um herausragende und besondere Leistungen in 

diesem Zusammenhang würdigen zu können, sollen finanzielle Mittel in Höhe von 2,0 Mio. Euro für 

Leistungsprämien zur Verfügung gestellt werden.  

 

 
 

 
Wiesbaden, 03.12.2015 
 
Für die Fraktion der CDU 
Der Fraktionsvorsitzende 
 
 
 
 
Michael Boddenberg 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Der Fraktionsvorsitzende 

 
 
 
 

Mathias Wagner (Taunus) 

  
  
 
 
 
 
  

  
  
 
 
 
 
  

  
  
 
 
 
 
  

 
  
  
 
 
 
 
  

 
 


